
Aktuelle Reformvorschl�ge und Unabh�ngigkeit
der Justiz in Italien

RLG Giacomo Oberto, Turin, Stellvertretender Generalsekret�r der Internationalen Richtervereinigung

Bei Betrachtung der meisten europ�ischen Gerichtsbar-

keiten offenbart sich ein Widerspruch zwischen verfas-

sungsrechtlichem Anspruch und dessen tats�chlicher Aus-

f�hrung. Allerdings in kaum einem anderen Land gewinnt

der Streit um Gewaltenteilung und richterliche Unabh�n-

gigkeit eine solche Sch�rfe wie in Italien. Im italienischen

System ist auf der einen Seite das verfassungsrechtliche

Prinzip von der Gewaltenteilung und der Unabh�ngigkeit

der Richter – insoweit Montesquieu folgend – verfas-

sungsrechtlich verbrieft. Dem steht jedoch in der Realit�t

eine nationale Gesetzgebung gegen�ber, die allzu oft an

eine »napoleonische Sicht« der Gewaltentrennung er-

innert. Richter werden Beamten gleichgestellt und zu

Erf�llungsgehilfen der Regierung degradiert, die lediglich

exekutive Vorgaben zu vollziehen haben. Diese zu be-

dauernde Sicht der Dinge r�ckt immer mehr in den Fokus

der italienischen Politik aber auch der breiten �ffentlich-

keit. Unterst�tzung erf�hrt die »exekutiv-freundliche« An-

sicht insbesondere durch die Medien, die versuchen, den

Richtern unter Verweis auf deren »fehlende« Volkswahl

beziehungsweise Ernennung unmittelbar durch die B�rger

jegliche Legitimit�t abzusprechen.

Um die rechtspolitische Zuspitzung besser nachvollziehen

zu k�nnen, lohnt ein Blick in die Staatsgeschichte Italiens.

Der italienische Staat existiert in seiner derzeitigen Gestalt

noch nicht allzu lange. Dar�ber hinaus muss in Rechnung

gestellt werden, dass Italien – jeweils gebietsabh�ngig –

Jahrhunderte lang fremden Herrschaften unterworfen war.

Das mag erkl�ren, warum die Italiener oder zumindest eine

beachtliche Anzahl von ihnen im staatlichen Gebilde etwas

»Feindliches« w�hnen. F�r viele ist der Staat, die Regierung,

die Verwaltung, eine institutionelle Einheit, die es zu

»schmieren« gilt, um in den Genuss der verschiedensten

Vorteile zu gelangen. So verwundert es dann umgekehrt

nicht, dass die Bev�lkerung dem Schutz des Verm�gens des

Staates keinen hohen Stellenwert beimisst. Die italienische

Regierung ist sich �ber das geringe Vertrauen der B�rger in

ihre Leistungsf�higkeit bewusst. Ebenso nimmt sie wahr,

dass immer mehr Menschen versuchen, sich auf den

unterschiedlichen Ebenen dem Eingriff des Staates zu ent-

ziehen. Der Staat reagiert auf diese Entwicklung, indem er

immer strengere Gesetze erl�sst, sei es im Straßenverkehr,

im Bau- oder im Steuerrecht. In der Folge entsteht eine

endlose Spirale, in welcher der B�rger nach immer neuen

Schlupfl�chern Ausschau h�lt und der Staat nach deren

Entdeckung mit immer neuer Regulierung antwortet.

Die V�ter der Verfassung der italienischen Republik vom

22.12.1947, allesamt hoch gesch�tzte Rechtsgelehrte,

ahnten wohl diese Gefahren. Einige der Rechtsgelehrten

mussten ihre negativen Erfahrungen mit der faschistischen

Diktatur machen. Wohl auch aus diesem Grund hielten sie

eine unabh�ngige Richterschaft f�r eine unabdingbare

Grundregel des demokratischen Rechtstaates. Die Verfas-

sungsv�ter teilten weiter die feste �berzeugung, dass sich

die Einrichtung einer autonomen »dritten« Gewalt und

die Manifestation der richterlichen Unabh�ngigkeit nicht

in einer rein abstrakten Verfassungsformel ersch�pfen

konnte. Vielmehr sahen sie es als unabdingbar an, die jus-

tiziellen Garantien in der Verfassung in einem gesonderten

Abschnitt zu unterstreichen.

Nur stellvertretend sind in diesem Zusammenhang die

nachstehenden Bestimmungen der italienischen Verfas-

sung zu nennen:

– Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen;

– es d�rfen keine Ausnahme- oder Sondergerichte errich-

tet werden;

– die Richter bilden einen selbst�ndigen und von jeder

Gewalt unabh�ngigen Stand (Anm.: Richter und Staats-

anw�lte geh�ren dem gleichen Stand an.);

– die Richter sind unabsetzbar. Sie d�rfen weder dauernd

noch zeitweilig vom Dienst enthoben und in einen anderen

Amtssitz versetzt noch zu anderen Aufgaben bestimmt

werden, es sei denn kraft eines Beschlusses des Obersten

Gerichtsrates, der entweder aus den von der Gerichts-

verfassung festgesetzten Gr�nden und unter Wahrung des
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darin vorgesehenen Verteidigungsrechtes oder mit Einwil-

ligung der Betroffenen gefasst wird.

Besondere Aufmerksamkeit verdient zudem der so ge-

nannte Oberste Gerichtsrat (Consiglio Superiore della

Magistratura, C.S.M.).

Hauptaufgabe des Obersten Gerichtsrates ist die Ein-

stellung von Richtern, die Zuteilung der Richter�mter, die

Entscheidung in Versetzungs-, Bef�rderungs- und in Dis-

ziplinarverfahren (Art. 105 der Verfassung). Daneben k�n-

nen auf Vorschlag des Obersten Gerichtsrates wegen her-

vorragender Verdienste ordentliche Universit�tsprofesso-

ren f�r Rechtswissenschaften sowie Rechtsanw�lte, eine

f�nfzehnj�hrige Berufst�tigkeit aufweisen k�nnen und in

den besonderen Anwaltslisten f�r die h�here Gerichts-

barkeit eingeschrieben sind, zu Mitgliedern des wichtigen

Kassationsgerichtshofes berufen werden (Art. 106 Abs. 3

der Verfassung)

Zum Besetzungsverfahren legt der Art. 104 Abs. 2 und 3

der Verfassung fest, dass der Pr�sident der Republik, der

Erste Pr�sident und der Generalstaatsanwalt des Kassa-

tionsgerichtshofs »kraft Gesetz« Mitglieder des Obersten

Gerichtsrates sind. Dem Pr�sidenten der Republik steht

der Vorsitz in diesem Gremium zu (Art. 104 Abs. 2 der

Verfassung). F�r die Bestimmung der restlichen Mitglieder

des Rates beschr�nkt sich die Verfassung im Art. 104

Abs. 4 darauf, dass zwei Drittel der �brigen Mitglieder aus

den Reihen der ordentlichen Richterschaft als Vertreter

der verschiedenen Bereiche bestimmt werden. Das aus-

stehende Drittel wird von den beiden Kammern des Par-

laments ernannt, wobei diese Ratsmitglieder aus den

Reihen der Lehrstuhlinhaber f�r Jurisprudenz an den

Universit�ten und der Rechtsanw�lte mit mindestens

f�nfzehnj�hriger Berufspraxis entstammen m�ssen. Es

obliegt demnach der ordentlichen Gesetzgebung, die

Anzahl der w�hlbaren Mitglieder und den Wahlmodus

festzulegen.

Die Zahl der w�hlbaren Mitglieder ist derzeit auf 24

– 16 Robentr�ger und 8 Laien – festgesetzt. Die acht

Laienmitglieder werden vom Parlament in einer Sitzung der

vereinigten Kammern in geheimer Abstimmung und mit

Dreif�nftelmehrheit der in der Sitzung anwesenden Mit-

glieder gew�hlt. F�r den Fall einer notwendigen zweiten

Abstimmung gen�gt sodann die (einfache) Mehrheit der

abgegebenen Stimmen.

F�r die von der Richterschaft zu w�hlenden Mitglieder gilt

folgende Aufteilung: Zwei Mitglieder m�ssen Angeh�rige

des Kassationsgerichts oder der Generalstaatsanwaltschaft

beim Kassationsgericht sein, die ihre Kassations�mter

auch tats�chlich aus�ben. Vier Mitglieder sind von den

verschiedenen Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten

(Procure della Repubblica presso i Tribunali) oder von den

Generalstaatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten

(Procure della Repubblica presso le Corti d’appello) zu

entsenden. Zehn Mitglieder m�ssen aus der Richterschaft

bei den Landgerichten (Tribunali) oder den Oberlandes-

gerichten (Corti d’appello) stammen, wobei sie ebenso ihr

Amt tats�chlich auszu�ben haben.

Das Wahlsystem ist mit dem Gesetz vom 28.03.2002,

Nr. 44, welches die Gesamtanzahl der Mitglieder von 33

auf 27 reduziert hat, in ein Mehrheitswahlrecht �berf�hrt

worden. Nach wie vor nehmen an diesen Wahlen alle

Angeh�rige der Richterschaft – in Italien sind das die

Richter und Staatsanw�lte mit Ausnahme der Rechts-

referendare ohne richterlichen Aufgaben – teil. Jedoch

wurden die »regionalen« Wahlkreise abgeschafft. Diese

wurden durch die drei Wahlkreise auf staatlicher Ebene

substituiert: Der erste Wahlkreis ist den Kassationsrichtern

zugeordnet, der zweite den Staatsanw�lten und der dritte

den Richtern an den Landgerichten und Oberlandes-

gerichten. Jeder Richter oder Staatsanwalt erh�lt drei

verschiedene Stimmzettel. Auf jedem Stimmzettel darf

jeder Wahlberechtigte nur eine Stimme abgeben: Die

erste f�r einen Kassationsrichter, die zweite f�r einen

Staatsanwalt und die dritte f�r einen Richter an einem

Landgericht oder an einem Oberlandesgericht. Gew�hlt

sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich

vereinigen k�nnen.

Die Verfassung legt die Amtsdauer der gew�hlten Mit-

glieder des Rates auf vier Jahre fest. Eine sich direkt an-

schließende Wiederwahl ist gem�ß Art. 104 Abs. 6 der

Verfassung nicht m�glich. Die Verfassung bestimmt im

Art. 104 Abs. 5 ferner, dass sich der Rat unter seinen vom

Parlament ernannten Mitgliedern einen Vizepr�sidenten

w�hlt. Der Vizepr�sident, der dem Pr�sidialausschuss vor-

sitzt, hat die Aufgabe, die T�tigkeiten des Rates sowie die

Ausf�hrung seiner Beschl�sse zu f�rdern und die Haus-

haltsmittel zu verwalten. Ferner vertritt der Vizepr�sident

des Obersten Gerichtsrates den Pr�sidenten bei dessen

Abwesenheit oder Verhinderung und �bt die Funktionen

aus, die der Pr�sident an ihn delegiert.
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Dank diesen Grundregeln hat die italienische Justiz w�h-

rend der letzten Dekaden ein beispielloses Niveau der

(inneren und �ußeren) Unabh�ngigkeit genossen. Aber ge-

rade diese Unabh�ngigkeit ist heute ernstlich bedroht. Um

die Tragweite dieser Drohung zu verstehen, muss man die

Nachwirkungen der sog. Aktion »Saubere H�nde« kennen.

Die Aktion »Saubere H�nde« nahm sich der tiefgreifenden

politischen und wirtschaftlichen Korruption des Landes an,

ohne diese jedoch v�llig beseitigen und entwurzeln zu

k�nnen.

Etwa zur selben Zeit erfuhren bestimmte »Rollenmuster«

in der italienischen �ffentlichkeit eine starke Zuwendung.

Das Ideal, um jeden Preis reich und ber�hmt zu werden

– gegebenenfalls auch bei Verstoß gegen bestehendes

Recht – ,gewann eine Art »Vorbildcharakter«, welcher von

den Medien in den letzten zwanzig Jahren weidlich bedient

wurde. Diese Problemlage verschlechterte sich weiter suk-

zessive, nachdem der m�chtigste Unternehmer der Me-

dienindustrie und zugleich der reichste Italiener als Regie-

rungschef gew�hlt wurde.

Eben dieser Ministerpr�sident und Chef der Regierungs-

koalition, aber auch leitende Angestellte seines Firmen-

imperiums, Freunde und einflussreiche Abgeordnete seiner

Partei standen und stehen noch unter Anklagen. Allen

wurden und werden Straftaten mit zum Teil schwerwie-

genden Vorw�rfen zur Last gelegt. Es ging und geht dabei

um Lug und Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit, um

Paktierung mit der Mafia. Die Betroffenen entgegnen, sie

seien Opfer einer von der Linken organisierten »richter-

lichen Verschw�rung«. Dem hat die italienische Richter-

vereinigung erwidert, dass die Ermittlungen nur das Er-

gebnis der Gesetzesanwendung seien. Einzugestehen sei,

dass die Korruption eine nicht zu leugnende Tatsache sei.

Viele Politiker seien durch rechtskr�ftige Urteile bestraft

worden.

Und auch aktuell kehrt keine Ruhe ein. »Rote Roben«

wollten ihn »aus dem Amt jagen«, l�sst der Regierungschef

tagt�glich und gebetsm�hlenhaft �ber sein Medienimpe-

rium verbreiten. Vermeintlich politisierte Staatsanw�lte

und Richter seien allesamt »Kommunisten«. All das bleibt

nicht ohne Wirkung: Anstatt �ber die Angeklagten, dis-

kutiert Italien nunmehr �ber die Richter. Traurig, aber wahr.

Erst k�rzlich hat das italienische Verfassungsgericht eine

bisher geltende Immunit�tsregelung kassiert, die vom Par-

lament im Juli 2008 verabschiedet worden war. Mit dem

von ihm initiierten Gesetz hatte der italienische Minister-

pr�sident die juristische Unantastbarkeit f�r die vier

h�chsten Staats�mter abgesichert, darunter auch f�r sich

selbst.

Mit ihrer Entscheidung haben die Verfassungsrichter den

notwendigen Mut einer unabh�ngigen Richterschaft be-

wiesen. So hatten sie beispielsweise unter der Androhung

des Reformministers und Lega-Nord-F�hrers Umberto Bossi

zu beraten, das »Volk aufzuwiegeln«, falls das Verfas-

sungsgericht Berlusconis Immunit�t ablehnen w�rde. Wer

die Position des Premiers bestreite, urteile gegen das Volk,

behauptete Bossi. In �hnlicher Weise argumentierten auch

die Anw�lte des Ministerpr�sidenten im besagten Ver-

fahren. Beide sitzen im �brigen f�r die Partei des Minister-

pr�sidenten im Parlament. Die Handlungen der Minister-

pr�sidenten und seiner Regierung seien der Wille des Volkes

– dar�ber d�rfe sich kein Richter erheben. Ganz unverbl�mt

wurde behauptet, der Regierungschef k�nne vor Gericht

nicht wie jeder andere B�rger behandelt werden.

Dass diese Rechtsvorstellung nur bedingt mit den Grund-

prinzipien einer freiheitlichen und demokratischen Grund-

ordnung in Einklang zu bringen ist, liegt nahe. In Deutsch-

land k�me einem vermutlich zumindest der Normengehalt

des Art. 3 des Grundgesetzes in den Sinn. Laut dieser Norm

haben alle Staatsb�rger »die gleiche gesellschaftliche

W�rde und sind vor dem Gesetz ohne Unterschied des

Geschlechtes, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der

politischen Anschauungen, der pers�nlichen und sozialen

Verh�ltnisse gleich«.

Die Kassation des Immunit�tsgesetzes begr�ndeten die

r�mischen Richter eben mit jenem Verstoß gegen den

Grundsatz, dass jeder B�rger vor Gericht gleich sei. Au-

ßerdem h�tte es f�r das Immunit�tsgesetz einer Ver-

fassungs�nderung mit der daf�r �blichen Zweidrittel-

mehrheit bedurft. Stattdessen war das Gesetz mit einfacher

Parlamentsmehrheit gegen die Stimmen der Opposition

verabschiedet worden.

Nach der Aberkennung seiner Immunit�t durch das Ver-

fassungsgericht hat der Ministerpr�sident das Gericht und

den Staatspr�sidenten Napolitano vehement kritisiert.

Berlusconi bezeichnete das Verfassungsgericht nach dessen

Entscheidung als »politisches Organ«, das von den Linken

beherrscht werde.
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Als »Replik« auf die Kassation des Immunit�tsgesetzes hat

die Regierung nunmehr einen neuen Gesetzesentwurf im

sog. »kurzen«, d.h. beschleunigten Verfahren ins Parlament

eingebracht. Inhaltlich sieht der Entwurf vor, die Dauer von

Prozessen f�r jede der drei gerichtlichen Instanzen auf

maximal zwei Jahre zu befristen. Danach soll eine Verj�h-

rung eintreten. Der Gesetzesentwurf ist das Ergebnis einer

Einigung zwischen dem Regierungschef und dem Parla-

mentspr�sidenten.

Seit der Entscheidung der italienischen Verfassungsrichter

Anfang Oktober 2009 steht der Ministerpr�sident aufgrund

der gegen ihn anh�ngigen Prozesse unter »speziellem«

Druck. Die auch von ihm ge�ußerte Forderung, f�r viele

Delikte k�rzere Verj�hrungsfristen einzuf�hren, d�rfte dem

Ministerpr�sidenten in den wieder anlaufenden Verfahren

vermutlich wenig abtr�glich sein. Angesichts der nur zwei-

j�hrigen Frist ben�tigt es nur wenig Phantasie, um das

Hauptargument gegen die Verabschiedung des Gesetzes

erahnen und erkennen zu k�nnen. In Italien m�ssten mit

einem Schlag hunderttausende Verfahren ohne Urteil ein-

gestellt werden. K�me es zur Begrenzung der Prozessfristen,

w�rde der Regierungschef auf jeden Fall dem in Italien be-

kannten »Mediaset-Prozess« entgehen. Das Verfahren um

den illegalen Handel des Berlusconi-Konzerns mit Fern-

sehrechten w�re am 21.11.2009 verj�hrt.

Sehr wahrscheinlich k�nnte sich der Premier auch des

Prozesses wegen des Vorwurfs der Bestechung des briti-

schen Anwalts David Mills entledigen. Mills wurde in zwei

Instanzen verurteilt, weil er Geld daf�r nahm, zugunsten

Berlusconis falsch auszusagen. Der ebenfalls angeklagte

Regierungschef war bis Oktober wegen der bis dahin g�l-

tigen Immunit�t vor Strafverfolgung gesch�tzt. Es ist noch

unklar, ab welchem Zeitpunkt eine Verj�hrungsfrist gem�ß

der neuen Regelung eintreten w�rde. So k�nnte hinsichtlich

des Eintritts des Verj�hrungsbeginns bereits auf den Pro-

zessbeschluss oder erst auf den ersten Verhandlungstag

abgestellt werden. Der Mills-Prozess gegen Berlusconi w�re

sp�testens am 13.03.2010 verj�hrt. Mithin ist es wenig

wahrscheinlich, dass sich der Premier tats�chlich vor Ge-

richt verantworten muss. Vor einem erwarteten dritten

Verfahren bliebe Berlusconi ungesch�tzt. Haupts�chlich

geht es dabei um die Korrektheit der Bilanzen vonMediaset,

dem Medienunternehmen des Ministerpr�sidenten. Doch

hier laufen die Ermittlungen noch.

Das anvisierte Gesetz sieht vor, dass ein Prozess h�chstens

sechs Jahre dauern kann, wobei jede der drei Instanzen auf

zwei Jahre begrenzt bleibt. Dies w�rde f�r Delikte gelten,

bei denen die H�chststrafe nicht �ber zehn Jahren liegt und

wenn der Beschuldigte nicht vorbestraft ist. Ausgenommen

sollen Mafia- und Terrorismusdelikte sein. Laufende Ver-

fahren w�rde die Regelung nur betreffen, sofern sie bei

Inkrafttreten des Gesetzes in der ersten Instanz sind. Bei

Durchf�hrung dieser Reform w�re sichergestellt, dass zu-

mindest die obengenannten Prozesse gegen den Minister-

pr�sident aller Voraussicht nach eingestellt werden m�ss-

ten.

Die Begrenzung der Prozessfristen ist aber nur die erste der

von der Regierung geplanten Reformen. Dar�ber hinaus

sieht die Exekutive eine tiefgreifende Reform der Ver-

fassung und des Richtergesetzes vor. Die Trennung der

beruflichen Laufbahn von Staatsanw�lten auf der einen und

von Richtern auf der anderen Seite ist der Kernpunkt dieser

neuen Justizreform. Bedauerlicherweise fehlen zurzeit

schriftliche Entw�rfe. Aber angesichts der zu erwartenden

Widerst�nde werden sie h�chstwahrscheinlich kurzfristig in

das parlamentarische Verfahren eingef�hrt, um die not-

wendigen Diskussionen auf ein Minimum zu reduzieren

oder um sie gar g�nzlich zu vereiteln.

Aber eines steht jetzt schon fest: Einziges Ziel der Reform ist

es, gr�ßeren politischen Einfluss auf die Personalentschei-

dungen innerhalb der Justiz zu nehmen. Seit Jahren ist die

Reform des Justizsystems in Italien ein heftig umstrittenes

Thema. DieMitte-Rechts-Regierung beschuldigt die Richter,

sich jeglichen Innovationen im italienischen Justizsystem,

das als veraltet und ineffizient betrachtet wird, verschließen

zu wollen. Zuzugeben ist, dass mehrere Millionen Verfahren

in Italien anh�ngig sind. Gleichwohl ist die best�ndige Aus-

weitung der politischen Einflussnahme auf die Justiz bei

gleichzeitiger Aufweichung der richterlichen Unabh�ngig-

keit nicht geeignet, erkannte Effizienzreserven zu heben. Die

Vermutung liegt nahe, dass durch politische Kontrolle die

(Korruptions-)Prozesse »gelenkt« werden sollen.

Gegenstand des pl�tzlichen Reformeifers ist auch der

Oberste Gerichtsrat. Anstelle eines Gerichtsrates sollen

k�nftig zwei Gerichtsr�te eingef�hrt werden. Der eine ist f�r

die Richter zust�ndig, der andere f�r die Staatsanw�lte.

Auff�llig ist, dass die Richter und Staatsanw�lte in jedem

Rate nicht mehr �ber die Mehrheit der Stimmen verf�gen

sollen.
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Bezeichnenderweise ist derzeit eine Expertenkommission

beim Europarat zusammengetreten, die �ber eine neue

Fassung der ber�hmten Empfehlung Nr. R (94) 12 des Mi-

nisterkomitees an die Mitgliedstaaten �ber die Unabh�n-

gigkeit, Effizienz und Rolle der Richter ber�t. Als Mitglied

dieser Expertenkommission m�chte ich Ihnen berichten,

dass es auf europ�ischer Ebene einen sehr breiten Konsens

dar�ber gibt, dass beim Obersten Gerichtsrat die Mehrheit

der Stimmen aufseiten der Richter- und Staatsanwaltschaft

liegen muss.

Nicht nur f�r diese Grundregel einer unabh�ngigen Rich-

terschaft, sondern auch f�r alle anderen verfassungsrecht-

lich gew�hrten und bew�hrten justiziellen Rechte werden

die italienischen Richter und die italienische Richter-

vereinigung unerm�dlich eintreten. Sollte die Justiz eines

Tages nicht mehr �ber die Mehrheit im so wichtigen

Obersten Gerichtsrat verf�gen, dann h�tte das traditions-

reiche Organ der richterlichen »Selbst«-Verwaltung sein

besch�mendes Ende gefunden.
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